
Zingelstraße 14
25704 Meldorf

Tel.  0 48 32 / 60 00 87 6
Fax  0 48 32 / 53 05

E-Mail: info@dithmarscher-betreuung sverein.de
www.dithmarscher-betreuungsverein.de

Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband

Sie erreichen uns im Büro:
Montag bis Donnerstag

8:00 – 12:00 Uhr

Sprechstunde:
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat

15:00 – 17:00 Uhr
und nach V ereinbarung

Bankverbindung/Spendenkonto:
Dithmarscher V olks- und Raiffeisenbank

Konto-Nr . 2241 501, BLZ 218 900 22

Informieren Sie sich!

Haben wir Ihr Interesse geweckt und haben
Sie ca. 2-3 Stunden im Monat Zeit, um sich
ehrenamtlich zu engagieren? Dann ver-
einbaren Sie mit uns einen unverbindlichen
Gesprächstermin. Beratungs- und Informa-
tionsgespräche sind kostenfrei.

Nutzen Sie unsere kostenlosen Fortbildungs-
angebote und werden Sie Mitglied im
Betreuungsverein. Ehrenamtliche Betreue-
rinnen und Betreuer zahlen keinen Mitglieds-
beitrag. Sie erhalten zweimal im Jahr einen

Alle Interessenten, die keine ehrenamtliche
Betreuung führen, können den Verein durch
einen Mitgliedsjahresbeitrag von 12,- € unter-
stützen. Bei juristischen Personen liegt der

Terminplan zu Fortbildungsangeboten.

Jahresbeitrag bei 25,- €.

Mitgliedschaft

Der Betreuungsverein

stellt sich vor



Wer sind wir?

Der Dithmarscher Betreuungsverein e. V. ist
Mitglied im Landesverband des Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes  (DPWV),
der Interessengemeinschaft der Betreuungs-
vereine (IGB) Schleswig-Holstein und im

Im Rahmen der gemeinsamen Arbeit mit der
Betreuungsbehörde und dem Amtsgericht
Meldorf stellt der Betreuungsverein den
Bedarf an ehrenamtlichen Betreuerinnen und

Gemeinsames Ziel ist es, ausreichend ehren-
amtliche Betreuerinnen und Betreuer zu wer-
ben und schulen sowie in ihrer Tätigkeit zu

Der Betreuungsverein dient somit als Anlauf-
stelle für Bürgerinnen und Bürger, die sich in
der ehrenamtlichen Betreuungsarbeit bereits

Vormundschaftsgerichtstag e. V. (VGT).

Betreuern im Kreis Dithmarschen sicher.

beraten und informieren.

engagieren oder es beabsichtigen. 

Information und Beratung zum Betreuungs-
recht

Vermittlung von ehrenamtlichen
Betreuerinnen und Betreuern auf Anfrage
der Betreuungsstelle oder des Amtsgerichtes

Betreuungen führen

Verfahrenspflegschaften übernehmen

Information über Betreuungsverfügungen,
Vorsorgevollmachten und Patienten-
verfügungen

Mitarbeit in regionalen und überregionalen
Gremien, hauptsächlich in den Bereichen
Gesundheit und Soziales

Zusammenarbeit mit Behörden und
Einrichtungen

Öffentlichkeitsarbeit, Darstellung der
Vereinsarbeit in den Medien

Gesprächskreise für ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer anbieten

Was ist Betreuung?

vollmacht), die wegen eines Unfalls, einer
psychischen Erkrankung oder einer körper-
lichen, geistigen oder seelischen Behinderung
ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht
mehr selbst regeln können, werden in einem
vom Familiengericht festgelegten notwendigen

Zudem können volljährige Personen ihre
Interessen über  Vorsorgemöglichkeiten in
Form von Abschlüssen einer Vorsorgevoll-
macht und/oder einer Patientenverfügung für
den Fall einer ganz oder teilweisen Handlungs-

Das bedeutet, dass man nach Eintritt einer
Handlungsunfähigkeit nichts gegen den
schriftlich festgelegten Willen einer Person

Erwachsene (ohne abgeschlossene Vorsorge-

Aufgabenkreis betreut.

unfähigkeit wahren.

unternehmen darf.

Der Betreuungsverein unterstützt und berät so-
wohl ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer
als auch Bevollmächtigte in ihrer Tätigkeit.

Unsere Aufgaben


